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Ihr starker Partner 
für die 

Altersversorgung
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Mit dem Beginn Ihres Arbeitsverhältnisses startet auch Ihre betriebliche Alters-
versorgung bei der Zusatzversorgungskasse (ZVK) Darmstadt. Diese Broschüre 
soll Ihnen als Leitfaden für Ihre Zusatzversorgung dienen. Als neue Mitarbeiterin 
oder neuer Mitarbeiter unseres Mitglieds haben Sie hervorragende Chancen für 
eine ausgezeichnete betriebliche Altersversorgung, über die wir Sie gerne infor-
mieren.
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Die Betriebsrente

Ihre Betriebsrente ist eine tarifvertraglich geregelte betriebliche Altersversorgung. 
Sie dient als Ergänzung zur gesetzlichen Rente. 

Zu Beginn Ihres Arbeitsverhältnisses wird ein persönliches Versicherungskonto 
angelegt, auf dem Versorgungspunkte für Ihre spätere Betriebsrente gutge-
schrieben werden. Die Versorgungspunkte ermitteln sich aus Ihrem jährlichen 
Einkommen unter Berücksichtigung Ihres Lebensalters.

Jedes Jahr erhalten Sie von uns eine Anwartschaftsmitteilung, aus der Sie die 
Zahl der Versorgungspunkte und damit die Höhe Ihrer bisher erworbenen Ren-
tenanwartschaften bei der ZVK ersehen können. So sind Sie – in Verbindung 
mit der Renteninformation der Deutschen Rentenversicherung – immer über den 
aktuellen Stand Ihrer Rentenanwartschaften informiert.



4

Die Finanzierung Ihrer Betriebsrente erfolgt überwiegend durch Ihren Arbeit-
geber. Nur einen im Vergleich zum Arbeitgeberanteil geringen Teil müssen Sie 
selbst zum Aufbau Ihrer Betriebsrente beitragen.

Sobald Sie einen Anspruch auf gesetzliche Rente wegen Alters oder Erwerbs-
minderung haben, erhalten Sie auch die Betriebsrente. Haben Sie keinen Ren-
tenanspruch gegenüber der Deutschen Rentenversicherung, weil Sie z. B. durch 
ein berufsständisches Versorgungswerk abgesichert sind, gelten die Regelungen 
der gesetzlichen Rentenversicherung entsprechend. Das bedeutet, es wird Ihnen 
die Betriebsrente ab dem Zeitpunkt gezahlt, ab dem Ihnen auch eine gesetzliche 
Rente zustehen würde.
 
Voraussetzung ist, dass bis zum Rentenbeginn für Sie mindestens 60 Mona-
te lang Umlagen oder Pfl ichtbeiträge durch Ihre Arbeitgeber an Zusatzversor-
gungskassen des öffentlichen oder kirchlichen Dienstes gezahlt wurden. Diese 
so genannte Wartezeit gilt auch bei weniger als 60 Monaten als erfüllt, wenn der 
Versicherungsfall auf Grund eines Arbeitsunfalls eingetreten ist. 

Denken Sie auch bitte daran, einen Antrag auf Betriebsrente bei uns zu stellen.
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Die Höhe der monatlichen Betriebsrente ist durch das Punktemodell sehr ein-
fach zu ermitteln.

Ihre Versorgungspunkte, die wir Ihnen jedes Jahr mitteilen, werden mit dem tarif-
vertraglich festgesetzten Messbetrag von 4 € multipliziert. Das Ergebnis ist Ihre 
monatliche Betriebsrente, die Ihnen zusätzlich zu Ihrer gesetzlichen Rente ge-
zahlt wird.

Möchten Sie die Rente vor dem 67. Lebensjahr in Anspruch nehmen, müssen Sie 
einen Abschlag von 0,3 % für jeden Monat der vorzeitigen Inanspruchnahme in 
Kauf nehmen. Höchstens wird Ihre Betriebsrente jedoch um 10,8 % gekürzt. 

Im Falle der Erwerbsminderung erfolgt, ähnlich wie in der gesetzlichen Renten-
versicherung, eine Hochrechnung auf das 60. Lebensjahr.
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Auch für Ihre Hinterbliebenen ist gesorgt. Im Todesfall wird bei erfüllter Warte-
zeit an die Hinterbliebenen (Witwe/Witwer und Waisen) eine Rente gezahlt. Art, 
Umfang und Dauer der Rente richten sich nach den entsprechenden Bestimmun-
gen der Deutschen Rentenversicherung.
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Endet Ihr Arbeitsverhältnis, wird Ihre bis dahin erworbene Anwartschaft für die 
Betriebsrente ermittelt und festgeschrieben. 

Treten Sie anschließend in ein Arbeitsverhältnis bei einem Arbeitgeber, der eben-
falls bei uns Mitglied ist, so werden Sie erneut zur Pfl ichtversicherung angemel-
det und Ihre bisherige Versicherung lebt wieder auf.

Wenn Ihr neuer Arbeitgeber seine Beschäftigten bei einer anderen kommunalen 
oder kirchlichen Zusatzversorgungseinrichtung versichert, dann können die bei 
uns erworbenen Anwartschaften auf die neu zuständige Einrichtung übertragen 
werden. Voraussetzung hierfür ist, dass mit der neu zuständigen Zusatzversor-
gungskasse eine so genannte Überleitungsvereinbarung geschlossen wurde und 
Sie die Überleitung der Versicherungszeiten über Ihren neuen Arbeitgeber be-
antragen.

Falls Sie keine neue Beschäftigung im öffentlichen oder kirchlichen Dienst auf-
nehmen, wird Ihr Versicherungskonto als beitragsfreie Versicherung weiterge-
führt. Mit der beitragsfreien Versicherung bleiben Ihre bis dahin erworbenen 
Anwartschaften bestehen. 
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Häufi g gestellte Fragen zur Betriebsrente:

Wie wird meine Betriebsrente berechnet?
Die Höhe Ihrer künftigen Betriebsrente hängt von Ihrem zu-
satzversorgungspfl ichtigen Entgelt (etwa Bruttojahresent-
gelt) und Ihrem jeweiligen Lebensalter zum Zeitpunkt der 
Einzahlung ab. Die in jedem Jahr erworbene Anwartschaft 
auf die Betriebsrente errechnet sich wie folgt:

Die erreichten Versorgungspunkte werden anschließend mit 
dem Messbetrag von 4 € multipliziert. Das Ergebnis ist die 
Höhe der monatlichen Betriebsrente, die im entsprechen-
den Jahr erworben wurde.
Dazu ein Beispiel: Ein 36-jähriger Angestellter erzielt ein 
Bruttojahresentgelt von 30.0000 €

Altersfaktoren-
tabelle

Alter Alters-
faktor

17 3,1
18 3,0
19 2,9
20 2,8
21 2,7
22 2,6
23 2,5

24 – 25 2,4
26 2,3

27 – 28 2,2
29 2,1

30 – 31 2,0
32 – 33 1,9

34 1,8
35 – 36 1,7
37 – 39 1,6
40 – 41 1,5
42 – 43 1,4
44 – 46 1,3
47 – 49 1,2
50 – 52 1,1
53 – 56 1,0
57 – 61 0,9

62 u. älter 0,8

Bruttojahresentgelt   

12.000 
   x   Altersfaktor   =   Versorgungspunkte

30.000  
12.000 

   x   1,7   =   4,25 Versorgungspunkte

4,25 VP x 4 € = 17 € monatliche Betriebsrente
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Eine solche Berechnung wird für jedes Jahr durchgeführt. Die gesamte Betriebs-
rente ergibt sich, wenn die Einzelbeträge aus allen Beschäftigungsjahren zusam-
men gezählt werden.

Was geschieht mit der Betriebsrente, wenn ich wegen Krankheit nicht bis 
zum 60. Lebensjahr arbeiten kann?

Wenn Sie von der Deutschen Rentenversicherung eine Erwerbsminderungsrente 
erhalten, haben Sie auch einen Betriebsrentenanspruch, sofern Sie die Wartezeit 
erfüllt haben. Zu Ihrem Vorteil wird die Betriebsrente so berechnet, als ob Sie bis 
zum 60. Lebensjahr gearbeitet hätten. 

Wird die Elternzeit auch bei der Betriebsrente berücksichtigt?

Ja, für jeden Monat, in dem Sie aufgrund der Elternzeit nicht arbeiten, werden 
Ihnen Versorgungspunkte für Ihre Betriebsrente gutgeschrieben. Hierbei werden 
Sie so gestellt, als ob Sie monatlich 500 € verdienen würden. Dies gilt allerdings 
nur, wenn das Arbeitsverhältnis ruht und Sie kein Arbeitsentgelt beziehen.
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Die Freiwillige Versicherung

Weil Sie darüber hinaus für die dritte Phase Ihres Lebens vorsorgen sollten, bie-
tet Ihnen die ZVK mit der Freiwilligen Versicherung eine attraktive Ergänzung 
zur Betriebsrente und zur gesetzlichen Altersversorgung.

Mit der Freiwilligen Versicherung genießen Sie alle Vorteile einer betrieblichen 
Altersvorsorge, die außerdem vom Staat gefördert wird.

Sie haben die Wahl zwischen der staatlichen Fördermöglichkeit der Entgeltum-
wandlung und der Riester-Rente. Sie können den jeweils für Sie günstigeren 
Förderweg wählen und jederzeit zwischen diesen kostenlos wechseln. Sie kön-
nen sogar beide Förderwege gleichzeitig nutzen. 

Natürlich können Sie auch eine Freiwillige Versicherung aufbauen, ohne jegliche 
staatliche Förderung in Anspruch zu nehmen. 
 



11

Die Entgeltumwandlung

Im Rahmen der Entgeltumwandlung können Sie mit Ihrem Arbeitgeber vereinba-
ren, dass ein Teil Ihres Bruttoentgeltes in einen Beitrag zur Freiwilligen Versi-
cherung umgewandelt wird.

Auf diese Weise vermindert sich Ihr Bruttoeinkommen. Steuern und Sozialversi-
cherungsbeiträge werden auf der Basis dieses verminderten Bruttoeinkommens 
berechnet. Sie zahlen also weniger Steuern und Beiträge. Mit dieser Ersparnis, 
die in vielen Fällen bis zur Hälfte des Beitrages reichen kann, fördert der Staat 
Ihre selbstfi nanzierte betriebliche Altersversorgung.
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Riester-Rente

Für viele rentenversicherungspfl ichtig Beschäftigte ist auch die Riester-Rente 
eine interessante Form der Altersvorsorge. 

Der Arbeitgeber überweist die Beiträge aus Ihrem Nettoentgelt. Vom Staat er-
halten Sie Zulagen und gegebenenfalls einen zusätzlichen Steuervorteil.

Die volle staatliche Förderung erreichen Sie, wenn Sie 4 % Ihres sozialversiche-
rungspfl ichtigen Bruttoeinkommens des Vorjahres (abzüglich der Zulagen) aus 
Ihrem Nettogehalt in die Freiwillige Versicherung einzahlen.

Sie erhalten für sich eine Grundzulage und für jedes Kind, für das Sie Kinder-
geld beziehen, eine Kinderzulage. Zudem können Sie Ihren Eigenbeitrag und die 
staatlichen Zulagen im Rahmen Ihrer Steuererklärung als Sonderausgaben gel-
tend machen. Sollte der steuerliche Vorteil über der Summe der Zulagen liegen, 
erhalten Sie eine Einkommensteuererstattung. 



13

Die Freiwillige Versicherung passt sich Ihrem Leben an:

Sie können Ihren Beitrag jederzeit für die Zukunft verändern – nach oben, nach 
unten oder pausieren.

Ein Wechsel zwischen den Förderwegen ist jederzeit kostenlos möglich. Dar-
über hinaus haben Sie die Möglichkeit, auch beide Förderwege gleichzeitig in 
Anspruch zu nehmen.

Die Erwerbsminderungsrente sowie die Hinterbliebenenversorgung können Sie 
je nach persönlicher Situation mitversichern oder ausschließen und dies mit Wir-
kung für die Zukunft jederzeit kostenlos ändern.

Es erfolgt keine Gesundheitsprüfung, wenn Sie eine Freiwillige Versicherung ab-
schließen.

Der Abschluss eines Vertrages über die Freiwillige Versicherung kann nur wäh-
rend des bestehenden Arbeitsverhältnisses erfolgen. Wenn Sie eines Tages zu 
einem anderen Arbeitgeber wechseln oder ganz ausscheiden sollten, können Sie 
diese Versicherung weiter nutzen. Dazu müssen Sie innerhalb von drei Monaten 
nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses die Fortführung des Vertrages bei uns 
beantragen.
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Häufi g gestellte Frage zur Freiwilligen Versicherung 

Was ist günstiger, Riester-Rente oder Entgeltumwandlung?

Eine pauschale Antwort hierauf gibt es nicht, da bei beiden Fördermöglichkeiten 
Ihre persönliche fi nanzielle und familiäre Situation ausschlaggebend ist.
Sie können jederzeit den Förderweg wechseln und damit Ihre Versicherung stets 
an Ihre persönlichen Verhältnisse anpassen.

Dies kann man an folgendem Beispiel gut sehen:

Kommen Sie gerne mit Ihren Fragen zu uns, damit wir gemeinsam mit Ihnen den 
günstigsten Förderweg fi nden können!

Eine Arbeitnehmerin ist vollbeschäftigt und bezieht ein mittleres Einkommen. Für sie ist 
die Entgeltumwandlung der günstigere Weg, um ihre Altersversorgung aufzustocken. 
Einige Jahre später hat sie ein Kind und befi ndet sich in Elternzeit. Jetzt ist es ratsam, 
die Riester-Förderung zu nutzen. Mit einem geringen Beitrag kann die Arbeitnehmerin 
auf diese Weise eine Grundzulage und eine Kinderzulage erhalten. Die mit der Entgelt-
umwandlung angesparte Rentenanwartschaft bleibt erhalten, der bestehende Vertrag 
wird kostenlos geändert. 
Spätestens wenn sie für das Kind keine Kinderzulage mehr erhalten kann und sie wieder 
arbeitet, ist es angebracht, von der Riester-Förderung wieder zur Entgeltumwandlung 
zu wechseln.
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Die Zusatzversorgungskasse Darmstadt

Die Zusatzversorgungskasse der Gemeinden und Gemeindeverbände in Darm-
stadt hat die Aufgabe, den Beschäftigten ihrer Mitglieder eine zusätzliche betrieb-
liche Alters-, Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenversorgung zu gewähren. 

Wir sind Partner der Kommunen, der Kommunalverbände sowie einer Vielzahl 
von Einrichtungen in privatrechtlicher Form und betreuen zur Zeit rund 80.000 
Beschäftigte sowie ca. 40.000 Betriebsrentner. 
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Unser Serviceangebot an Sie:

● individuelle Prognoseberechnungen zur Betriebsrente und zur 
 Freiwilligen Versicherung
● jährliche Mitteilung über den Stand Ihrer Rentenanwartschaft
● telefonische und persönliche Beratung durch unsere Mitarbeiterinnen 
 und Mitarbeiter
● Informationsveranstaltungen für unsere Versicherten vor Ort
● Seminare für Personalsachbearbeiter 
● individuelle Beratungstage in Ihrer Verwaltung, Einrichtung oder 
 Ihrem Unternehmen
● umfassende Informationen im Internet sowie Newsletter-Service

Unsere Servicezeiten:
montags – donnerstags 8:00 – 16:00 Uhr · freitags 8:00 – 12:00 Uhr

Telefon: 06151 706-286, -287, -288 und -289 · Telefax: 06151 706-340

E-Mail: zvk@vk-darmstadt.de · Internet: www.zvk-darmstadt.de

Hausanschrift: Bartningstraße 55 · 64289 Darmstadt

Fotos: www.PhotoCase.com 

3. Aufl age (1/2009)

 


